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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

33 Bewertungsrecht

Norm

BAO §200 Abs2;

BewG 1955 §17 Abs3;

Rechtssatz

§ 17 Abs 3 BewG kann als Ausnahmeregelung zur Grundregel des § 200 Abs 2 BAO verstanden werden. Aus den im §

17 Abs 3 BewG gebrauchten Worten "in Zukunft" und "voraussichtlich" ist nämlich zu erkennen, daß der Jahreswert der

Nutzungen oder Leistungen bereits vor Beseitigung der Ungewißheit - und zwar endgültig - zu ermitteln ist.
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